
Geldwesen in der Schweizer Verfassungsgeschichte:  

 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12. September 1848  

 

Art. 36.  

Dem Bunde steht die Ausübung aller im Münzregale begriffenen Rechte zu. 

Die Münzprägung durch die Kantone hört auf und geht einzig vom Bunde aus. 

Es ist Sache der Bundesgesezgebung, den Münzfuß festzusezen, die vorhandenen Münzsorten zu 

tarifiren und die nähern Bestimmungen zu treffen, nach welchen die Kantone verpflichtet sind, von den 

von ihnen geprägten Münzen einschmelzen oder umprägen zu lassen. 

 

(siehe hierzu das Dekret der Bundesversammlung über den Tarif, zu welchem die Kantonsmünzen an den Kassen der 

eidgenössischen Administrationen anzunehmen sind vom 30. Brachmonat 1849; das Bundesgesetz über das eidgenössische 

Münzwesen vom 7. Mai 1850; das Bundesgesetz betreffend die Ausführung der schweizerischen Münzreform vom 7. Mai 

1850.) 

 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874  

 

Art. 38.  

Dem Bunde steht die Ausübung aller im Münzregale begriffenen Rechte zu. 

Die Münzprägung geht einzig vom Bunde aus. 

Er bestimmt den Münzfuß und erläßt allfällige Vorschriften über die Tarifierung fremder Münzsorten. 

 

Art. 39.  

Der Bund ist befugt, im Wege der Gesetzgebung allgemeine Vorschriften über die Ausgabe und die 

Einlösung von Banknoten zu erlassen. 

Er darf jedoch keinerlei Monopol für die Ausgabe von Banknoten ausstellen und ebenso keine 

Rechtsverbindlichkeit für die Annahme derselben aussprechen. 

 

Durch die Volksabstimmung vom 18. Dezember 1891 erhielt der Artikel 39 folgende Fassung: 

 

Art. 39.  

1 Das Recht zur Ausgabe von Banknoten und anderen gleichartigen Geldzeichen steht ausschließlich 

dem Bunde zu. 

2 Der Bund kann das ausschließliche Recht zur Ausgabe von Banknoten durch eine unter 

gesonderter Verwaltung stehende Staatsbank ausüben oder unter Vorbehalt des Rückkaufsrechts, 

einer zu errichtenden zentralen Aktienbank übertragen, die unter seiner Mitwirkung und Aufsicht 

verwaltet wird. 

3 Die mit dem Notenmonopol ausgestattete Bank hat die Hauptaufgabe, den Geldumlauf des Landes 

zu regeln und den Zahlungsverkehr zu erleichtern. 



4 Der Reingewinn der Bank über eine angemessene Verzinsung, beziehungsweise eine 

angemessene Dividende des Dotations- oder Aktienkapitals und die nötigen Einlagen in den 

Reservefonds hinaus kommt wenigstens zu zwei Drittteilen den Kantonen zu. 

5 Die Bank und ihre Zweiganstalten dürfen in den Kantonen keiner Besteuerung unterzogen werden.  

6 Eine Rechtsverbindlichkeit für die Annahme von Banknoten und andern gleichartigen Geldzeichen 

kann der Bund, außer bei Notlagen in Kriegszeiten, nicht aussprechen. 

7 Die Bundesgesetzgebung wird über den Sitz der Bank, deren Grundlagen und Organisation sowie 

über die Ausführung dieses Artikels überhaupt das Nähere bestimmen." 

 

Durch Volksabstimmung vom 15. April 1951 wurde der Artikel 39 in den folgenden Absätzen 

geändert: 

3 Die mit dem Notenmonopol ausgestattete Bank hat die Hauptaufgabe, den Geldumlauf des Landes 

zu regeln und den Zahlungsverkehr zu erleichtern und im Rahmen der Bundesgesetzgebung eine 

dem Gesamtinteresse des Landes dienende Kredit- und Währungspolitik zu führen. 

6 Der Bund kann die Einlösungspflicht für Banknoten und andere gleichartige Geldzeichen nicht 

aufheben und die Rechtsverbindlichkeit für ihre Annahme nicht aussprechen, ausgenommen in 

Kriegszeiten oder in Zeiten gestörter Währungsverhältnisse. 

7 Die ausgegebenen Banknoten müssen durch Gold und kurzfristige Guthaben gedeckt sein. 

8 Die Bundesgesetzgebung bestimmt das Nähere über die Ausführung dieses Artikels. 

 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 

 

Art. 98 Banken und Versicherungen 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen 

Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung. 

2 Er kann Vorschriften erlassen über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen. 

3 Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswesen. 

 

Art. 99 Geld- und Währungspolitik 

1 Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes; diesem allein steht das Recht zur Ausgabe 

von Münzen und Banknoten zu. 

2 Die Schweizerische Nationalbank führt als unabhängige Zentralbank eine Geld- und 

Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse des Landes dient; sie wird unter Mitwirkung und Aufsicht 

des Bundes verwaltet. 

3 Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven; ein 

Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten. 

4 Der Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank geht zu mindestens zwei Dritteln an die 

Kantone. 


